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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Kammer der Wirtschaftstreuhänder dankt für die Einladung zur Stellungnahme. 

Der Fachsenat für Arbeits- und Sozialrecht teilt zum oa Gesetzesentwurf wie folgt mit: 

Allgemeines 

Die Regelung betreffend einer 50%-igen Absenkung der Pensionsversicherungsbeiträge für 
Personen, die die Voraussetzungen für die Alterspension erfüllt haben (Bonusfälle) und 
weiterarbeiten, ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings führt diese Änderung leider neuerlich zu 
einer Verkomplizierung der Lohnverrechnung und damit auch zu einer Fehlerquelle für den 
Berufsstand (samt möglicher Haftung). Unter diesem Aspekt sehen wir diese Änderung kritisch, 
zum al sie offenbar nur in einer Übergangsphase von 3 Jahren gelten soll und dann der 
Pensionsversicherungsbeitrag anscheinend wieder voll zu bezahlen ist. 

Im Entwurf ist eine entsprechende Änderung zur Absenkung der Pensionsversicherungsbeiträge 
nur im ASVG, GSVG und BSVG vorgesehen. Eine Regelung betreffend FSVG-Versicherte liegt 
nicht vor. UE wäre wohl auch in § 8 FSVG eine Änderung erforderlich. 

Weitere Änderungen zum ASVG 

Wir haben schon öfter auf das Problem von rückwirkenden Umqualifizierungen 
(Umwandlung Werkvertrag in Dienstvertrag) aufgrund unterschiedlicher Bewertung der 
Sozialversicherungsverhältnisse hingewiesen. Diese verursachen Rechtsunsicherheit und 
gefährden durch hohe Nachzahlungen die Existenz von Unternehmen. Deshalb haben wir 
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einen Gesetzesentwurf erarbeitet, in dem näher definiert wird, wann eine rückwirkende 
Umqualifizierung von Pflichtversichertenverhältnissen jedenfalls nicht vorgenommen werden 
darf. Die entsprechenden Bestimmungen sollten daher lauten wie folgt: 

§ 10 (1a) ASVG: Abweichend von Abs. 1 beginnt die Pflichtversicherung der im § 4 Abs. 2 
und Abs. 4 bezeichneten Personen im Fall der Erlassung eines Bescheides gemäß § 410 
Abs. 1 Z 8 mit dem Tag der Erlassung dieses Bescheides, es sei denn, es liegt ein 
Anwendungsfall des § 539a Abs 2 bis 5 ASVG vor. Ein solcher liegt jedenfalls dann nicht 
vor, wenn der Auftragnehmer hinsichtlich der Tätigkeit - soweit vorgesehen - eine 
facheinschlägige Gewerbe- bzw. Berufsberechtigung aufweist, die Meldepffichten gemäß §§ 
119ft BAO oder § 18 GSVG oder § 16 BSVG erfüllt hat und die ausbezahlten Honorare 
zumindest den kollektivvertraglichen Mindestlohn samt oG-Anteilen zur Sozialversicherung 
erreicht haben oder der selbe Sachverhalt bereits in vorhergehenden Prüfungszeiträumen (§ 
41 a ASVG) gegeben war oder der Sachverhalt einer gern. § 43a ASVG eingeholten Auskunft 
entspricht. 

§ 410 (1) 8 ASVG: ... wenn er entgegen einer bereits bestehenden Pflichtversicherung 
gemäß GSVGIFSVGIBSVG auf Grund ein und derselben Tätigkeit die Versicherungspflicht 
gemäß § 4 Abs. 2 oder Abs. 4 als gegeben erachtet, 

Oie Bestimmung tritt mit xx.xx.xxxx in Kraft und gilt auch für zu diesem Stichtag bereits 
bestehende Vertrags verhältnisse. 

Unter Berücksichtigung des steuerrechtlichen Aspekts ist in diesem Zusammenhang noch 
anzumerken, dass bei rückwirkenden Umqualifizierungen die Umsatzsteuer nicht als Entgelt 
gem. § 49 Abs 3 ASVG zu gelten hat, wenn sie bereits verrechnet und abgeführt wurde. Die 
Umsatzsteuer als durchlaufender Posten ist daher nicht zur Beitragsgrundlage zu 
berücksichtigen. Rechnungen sind zu berichtigen, die Umsatzsteuer und Vorsteuer sind 
rückabzuwickeln. 

§ 49 Abs 3 Z. 30 ASVG sollte daher lauten wie folgt: 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs 1 und 2 gelten nicht: 

2. 30: im Fall einer Umqualifizierung eines Pflichtversichertenverhältnisses die bereits 
verrechnete und abgeführte Umsatzsteuer 

2.31: im Fall der Rückabwicklung anlässlich der Umqualifizierung eines 
Pflichtversichertenverhältnisses die Umsatzsteuer aufgrund entsprechender 
Rechnungsberichtigungen gern. § 11 UStG 
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Diese Stellungnahme wird von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder dem Präsidium des 
Nationalrates elektronisch an begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at übermittelt. 

Wir ersuchen höflich, unsere Stellungnahme zu berücksichtigen. 

KR Johann Mitterer e.h. 
(Vorsitzender des Fachsenates 
für Arbeits- und Sozial recht) 

Referenten: 
Mag. Dr. Wolfgang Höfle 
Dr. Stefan Steiger 
Werner Steinwendner 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. G 
(Kam 
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